
iel des nachfolgenden Beitrages
ist es, allen im kommunalen Bereich
mit urheberrechtlich geschützten
Werken Beschäftigten einen aktuellen
Überblick über die wichtigsten Ent-
wicklungen im Urheberrecht in den
vergangenen fünf Jahren zu vermit-
teln. Im Mittelpunkt stehen dabei
 sowohl aktuelle Rechtsprechung zu
ausgewählten Problemkreisen als
auch gesetzgeberische Aktivitäten mit
kommunalem Bezug. Der Artikel ver-
steht sich als Update zum Beitrag des
Verfassers „Urheberrecht und Kom-
munalhaftung“, BADK-Information
3/2014, 127. Hinsichtlich der prak -
tischen Relevanz ist im Berichtszeit-
raum eine nochmals deutliche Zunah-
me der Fälle zu verzeichnen, die den
kommunalen Internetauftritt betref-
fen. Die digitale Urheberrechtsver -
letzung ist also weiter auf dem Vor-
marsch.

WERKSCHUTZ

Gelegentlich stellt sich die Frage, ob
ein Werk überhaupt urheberrechts-
schutzfähig ist, was in den allermeis -
ten Fällen, beispielsweise bei Fotos,
Texten und Kartenmaterial unproble-
matisch zu bejahen ist. Dass aber
auch hier gelegentlich gewisse Hür-
den bestehen, die nicht ohne weiteres
zu überwinden sind, zeigt anschaulich
ein Urteil des OLG Frankfurt/Main
vom 12.06.2019. In dieser Entschei-
dung ging es um den Werkschutz für
ein von einem Grafikdesigner ent-
worfenes Logo. Im konkreten Fall hat
das OLG Frankfurt/Main dem Logo
(bestehend aus einem englischen
Wort und einem vorangestellten Zei-
chen) den Werkcharakter im Sinne
des § 2 Abs. 2 UrhG verwehrt. Nicht
urheberrechtsfähig sei ein solches
Logo, wenn der Grafiker sich vor -
bekannter Farb- und Formelemente
bediene und die gestalterische Arbeit
dem Gebrauchszweck geschuldet sei
bzw. nicht über eine rein handwerk -
liche Tätigkeit hinausgehe. Notwen-
dig sei vielmehr, dass die ästhetische
Wirkung der Gestaltung nicht allein
dem Gebrauchszweck geschuldet sei,
sondern auf einer künstlerischen

Leis tung beruhe. An der erforder -
lichen eigenschöpferischen künstle -
rischen Note fehle es bei dem streit-
gegenständlichen Logo. Dem stehe
insbesondere auch nicht entgegen,
dass die Entwicklung des Logos bis
zur Freigabe einen Zeitraum von über
einem Jahr eingenommen habe und
mehrfache Änderungen und Ergän-
zungen beinhaltete.1) Das Urteil liegt
auf einer Linie mit der bisherigen
Rechtsprechung sowohl des BGH als
auch anderer Instanzgerichte.2)

UNTERLASSUNGSANSPRUCH

Vor Abgabe einer strafbewehrten Un-
terlassungserklärung ist in jedem Fall
sicherzustellen, dass eine professio-
nelle Entfernung des beanstandeten
Werkes von der Homepage erfolgt, so
dass das Werk auch auf Umwegen
über die URL keinesfalls wieder auf-
findbar ist. Selbst bei vollständiger
Löschung der Inhalte auf dem betref-
fenden Server verbleiben eventuell
Suchmaschinenergebnisse, die auf
die gelöschten Inhalte hinweisen. Die
Frage, ob gegen den Verletzer auch
ein Anspruch besteht, die Löschung
dieser sogenannten Cacheinhalte zu
erwirken, war in der neueren Recht-
sprechung verschiedener Oberlandes-
gerichte umstritten. Es stellt sich in
diesem Zusammenhang die Frage, ob
und in welchem Umfang der Verletzer
verpflichtet ist, zumindest bei gängi-
gen Suchmaschinen die Löschung der
Suchergebnisse zu beantragen.3) Der
BGH hat diese Frage mittlerweile
durch Beschluss vom 12.07.2018 ein -
deutig bejaht, indem er dem Unterlas-
sungsgläubiger aufgegeben hat, durch

Einwirkung auf gängige Suchmaschi-
nen dafür Sorge zu tragen, dass das
urheberrechtlich geschützte Werk
nicht weiter aus dem Cache der Such-
maschinen abgerufen werden kann.4)

Die Folge unzureichender Entfernung
des Werkes ist eine von keiner Ver -
sicherung zu übernehmende Vertrags-
strafe. Bei anwaltlicher Vertretung
des Urhebers resultiert ein Großteil
der Anwaltskosten aus dem Unter -
lassungsanspruch. Vor diesem Hinter-
grund ist jeweils eine sorgfältige Prü-
fung notwendig, ob der angesetzte
Streitwert für die Unterlassung unter
Berücksichtigung der einschlägigen
Rechtsprechung angemessen ist.5)

Der BFH hat mit Urteil vom 13.02.
2019 entschieden, dass urheberrecht-
liche Abmahnungen umsatzsteuer-
pflichtig sind.6) Dies hat zur Folge,
dass der Urheberrechtsverletzer auch
dem vorsteuerabzugsberechtigten Ur-
heber die anfallende Mehrwertsteuer,
insbesondere auf Anwaltskosten, er-
statten muss, weil für diesen insoweit
keine Vorsteuerabzugsberechtigung
besteht. Allerdings ist gegen die vor-
genannte Entscheidung des BFH der-
zeit noch eine Verfassungsbeschwer-
de anhängig.7)

SCHADENBERECHNUNG

MFM-Empfehlungen für Fotos

Bei der Geltendmachung fiktiver Li-
zenzgebühren und zusätzlicher Scha-
denersatzansprüche in Form soge-
nannter Verletzerzuschläge wegen
Nichtnennung des Urhebers stützen
sich Urheber, Fotoagenturen und die
sie vertretenden Rechtsanwälte bei
Fotos ganz überwiegend auf die Ho-
norarempfehlungen der Mittelstands-
gesellschaft Foto-Marketing (MFM-
Empfehlungen). Bei der Schadenbe-
rechnung nach den Grundsätzen der
Lizenzanalogie ist stets zu fragen,
was vernünftige Vertragspartner bei
Abschluss eines Lizenzvertrages als
Vergütung für die Benutzungshand-
lung des Verletzers vereinbart hätten.
Hierfür ist der objektive Wert der an-
gemaßten Nutzungsberechtigung zu
ermitteln, der in der angemessenen
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und üblichen Lizenzgebühr besteht.8)

In jüngster Zeit werden die MFM-
Empfehlungen in der Rechtsprechung
zunehmend kritisch gesehen. So for-
dert das OLG Köln in seiner aktuel-
len Entscheidung vom 11.01.2019
„Palast der Republik“ nicht nur,
dass eine Inanspruchnahme nur für
professionelle Fotografen in Betracht
kommt, sondern zusätzlich ein Nach-
weis durch Vorlage entsprechender
Rechnungen erfolgen muss, dass
 Lizenzen in ähnlicher Höhe in der
Vergangenheit tatsächlich auch er-
zielt worden sind.9) Der BGH hat 
in seiner aktuellen Entscheidung
„Sport wagenfoto“ vom 13.09.2018
zu Recht darauf hingewiesen, dass
maßgeb liche Bedeutung einer zur
Zeit der Verletzungshandlung am
Markt durch gesetzten eigenen Lizen-
zierungspraxis des Rechteinhabers
zukommt. Fehlt es hieran, liege es für
die Festsetzung einer angemessenen
Lizenzgebühr nahe, branchenübliche
Vergütungssätze und Tarife als Maß-
stab heranzuziehen, wenn sich in dem
maßgeblichen Zeitraum eine solche
Übung herausgebildet habe. Im kon-
kreten Fall sei das Berufungsgericht
aber nicht gehalten gewesen, die
MFM-Empfehlungen bei seiner Scha-
densschätzung heranzuziehen. Es er-
scheine bereits fraglich, ob diese von
einer Interessenvertretung der Anbie-
terseite erstellten Empfehlungen
überhaupt branchenübliche Vergü-
tungssätze enthielten. Jedenfalls sei
nichts dafür ersichtlich, dass diese
Empfehlungen üblicherweise zur Be-
stimmung der Vergütung für eine
Nutzung von Fotografien im Internet
Anwendung finden, die nicht von
professionellen Marktteilnehmern er-
stellt worden sind.10)

CC-Lizenzen

Bei sogenannten CC-Lizenzen (Crea-
tive Commons Attribution-Non-Com-
mercial-Lizenzen) geht es – verein-
facht formuliert – um Lizenzen, die
kostenlos genutzt werden können un-
ter der Voraussetzung, dass der Ur-
heber ordnungsgemäß vom Verwen-
der genannt wird. Die Praxis zeigt,
dass Letzteres von den Nutzern leider
gar nicht so selten vergessen oder
übersehen wird. Die Frage, ob über-
haupt und in welchem Umfang die
Nichtnennung des Urhebers bei der
Nutzung von CC-Lizenzen Schadens-
ersatzansprüche auslöst, ist höchst -
richterlich bislang noch nicht geklärt.
Das OLG Köln hat dies in zwei Ent-
scheidungen aus den Jahren 2014 und
2018 rechtskräftig abgelehnt11), da
kein materieller Schaden entstanden

sei. Genau entgegengesetzt hat das
LG München entschieden und den
vollen Schadenersatz entsprechend
der eingeklagten Vertragsstrafe zuge-
sprochen.12) Zu einer differenzierten
Lösung mit vergleichsweise geringen
Schadenersatzansprüchen sind das
Kammergericht Berlin gelangt sowie
das LG Frankfurt/Main, ferner das
AG München und das AG Köln.
Maßgeblich für die Entscheidung der
vorgenannten Gerichte war hierbei,
dass ein Fotograf, der bei gleichzei -
tiger Urhebernennung seine Fotos auf
einem Bildportal kostenlos anbiete,
sich offenbar erst einmal einen ent-
sprechenden Namen machen müsse,
weshalb gerade für diesen Personen-
kreis die Urhebernennung wichtig sei
und aus der Nichtnennung ein Scha-
den resultiere. Dieser sei aber folge-
richtig deutlich niedriger zu bemes-
sen als bei einem bereits etablierten
Profifotografen.13) Vor dem Hinter-
grund dieser uneinheitlichen Recht-
sprechung der Instanzgerichte kann
man also in der Regulierungspraxis
mit guten Gründen unter Hinweis auf
die Entscheidungen des OLG Köln
die Leistung jeglichen Schadens -
ersatzes ablehnen. Ebenso gut vertre-
ten lässt sich selbstverständlich ein
außergerichtlicher Vergleich auf über-
schaubarem Niveau in einer Größen-
ordnung auf Grundlage der vorer-
wähnten Entscheidungen des Kam-
mergerichts, des LG Frankfurt/Main,
des AG München und des AG Köln.
Wünschenswert wäre zu dieser Prob -
lematik eine höchstrichterliche Klä -
rung durch den BGH. Das OLG Köln
hatte in der Entscheidung aus dem
Jahre 2014 die Revision zugelassen,
die von Klägerseite aber nicht durch-
geführt worden ist, während in der
Entscheidung aus dem Jahre 2018
überraschenderweise die Revision
nicht zugelassen worden ist.

Fiktive Lizenzgebühren für 
Kartenmaterial?

In jüngster Zeit reagiert die Recht-
sprechung zunehmend kritisch auf
 Lizenzgebühren von Kartenherstel-
lern, die ausschließlich auf eine Preis-
liste gestützt werden, wobei fraglich
ist, ob Lizenzgebühren in dieser Höhe
heutzutage überhaupt am Markt zu
erzielen sind.

So hat das OLG Frankfurt/Main
jüngst in einem Urteil vom 11.12.
201814) zu Recht gefordert, dass der
Kartenhersteller eine ausreichende
Anzahl anonymisierter Rechnungen
vorlegt, aus denen sich ergibt, dass er
diese Erlöse im maßgeblichen Zeit-

raum tatsächlich am Markt erzielt hat.
Dabei will das OLG Frankfurt/Main
allerdings auch solche Rechnungen
berücksichtigen, wo ein Lizenzver-
trag auf Grundlage der Preisliste des
Kartenherstellers erst im Zuge und
als Folge einer Abmahnung zustande
gekommen ist.

Noch einen Schritt weiter ist das
OLG München in einem noch nicht
rechtskräftigen aktuellen Urteil vom
11.04.2019 gegangen.15) Es hat an-
ders als das OLG Frankfurt/Main ge-
rade solche, nicht auf wirklich frei-
williger Basis zustande gekommenen
Lizenzverträge nicht berücksichtigt
und mangels Vorlage einer hinrei-
chenden Anzahl einschlägiger Rech-
nungen aus eigener Sachkunde statt
einer geforderten Lizenzgebühr i.H.v.
1.620 €/jährlich für einen Kartenaus-
schnitt der Größe DIN A4 eine Li-
zenzgebühr i.H.v. 150 €/jährlich im
Wege der richterlichen Schätzung
festgesetzt und geht bei einem Kar-
tenausschnitt im Format DIN A6 le-
diglich von einer Lizenzgebühr i.H.v.
50 €/jährlich aus. Aufgrund einer ent-
scheidungserheblichen Abweichung
von dem vorgenannten Urteil des
OLG Frankfurt/Main und einem wei-
teren Urteil des OLG Karlsruhe aus
dem Jahre 2013 hat das OLG Mün-
chen die Revision zugelassen, die
derzeit beim BGH anhängig ist.16)

Der Ausgang des Revisionsverfah-
rens bleibt mit Interesse abzuwarten.

KOMMUNALE HOMEPAGE

Allein die Tatsache, dass ein Werk bei
einer Suche nach kostenlosen Bildern
im Internet gefunden wird, lässt nicht
den Rückschluss zu, dass dieses urhe-
berrechtlich nicht geschützt ist und
ohne weiteres öffentlich zugänglich
gemacht werden darf. Wer so ver-
fährt, begeht eine fahrlässige Urhe-
berrechtsverletzung, wenn er ein ur-
heberrechtlich geschütztes Bild öf-
fentlich zugänglich macht.17) Selbst
wenn über ein entsprechendes Bild-
portal beispielsweise ein Foto recht-
mäßig kostenlos erworben wird, wird
von den Nutzern häufig übersehen,
dass in jedem Fall eine ordnungs-
gemäße Nennung des Urhebers zu er-
folgen hat, um sich nicht allein wegen
fehlender Urhebernennung berechtig-
ten Schadenersatzansprüchen auszu-
setzen. Dabei sollte man sich im
Zweifel auch nicht darauf verlassen,
dass ein sogenanntes „mouseover“,
bei dem die Urhebernennung erst
sichtbar wird, wenn der Nutzer mit
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der PC-Maus über die Bildoberfläche
fährt, als Urhebernennung genügt.
Dies ist letztlich eine noch nicht ab-
schließend geklärte Rechtsfrage. Von
den Urhebern wird dies aber regel-
mäßig nicht als ordnungsgemäße Ur-
hebernennung angesehen und bei ent-
gegenstehenden Lizenzbedingungen
auch von verschiedenen Gerichten
nicht als solche akzeptiert.18)

SCHRANKEN DES 
URHEBERRECHTS 

Zitatrecht gemäß § 51 UrhG

Von ganz aktueller Bedeutung ist die
Verwendung eines Kartenaus-
schnitts als Bestandteil eines auf
der kommunalen Homepage veröf-
fentlichten Gutachtens. Einer aktu-
ellen Entscheidung des OLG Hamm
lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die beklagte Stadt veröffentlichte auf
ihrer Homepage eine von ihr bei ei-
nem spezialisierten Planungsbüro in
Auftrag gegebene Wirtschaftsstruk-
turanalyse. Auf Seite 88 dieser Wirt-
schaftsstrukturanalyse war ein urhe-
berrechtlich geschützter Kartenaus-
schnitt der Klägerin ohne deren Zu-
stimmung und ohne deren Nennung
als Urheber wiedergegeben. Der Kar-
tenausschnitt wurde neben einem
Luftbild der Ortslage platziert und
befand sich unterhalb einer textlichen
Darstellung der Ortslage, die auch
u.a. die Beschreibung der Verkehrsan-
bindung enthielt. Der klagende Kar-
tenhersteller macht gegen die Stadt
im Wege der Abmahnung und nach-
folgender Klage einen strafbewehrten
Unterlassungsanspruch wegen Verlet-
zung seines Urheberrechtes geltend.
Das LG Bochum hat die Klage unter
Hinweis auf das Zitatrecht gemäß 
§ 51 S. 2 Ziffer 1 UrhG durch Urteil
vom 15.02.2018 abgewiesen.19) Auf
die Berufung der Klägerin hat das
OLG Hamm durch Urteil vom 21.02.
2019 das Urteil des LG Bochum auf-
gehoben und der Klage rechtskräftig
in vollem Umfang stattgegeben. Das
OLG Hamm hat in seinem Urteil
vom 21.02.2019 entschieden, dass die
Veröffentlichung eines Kartenaus-
schnittes im Internet ohne Zustim-
mung und Nennung des Urhebers
selbst dann kein urheberrechtlich
zulässiges Zitat im Sinne von § 51 S.
2 Ziffer 1 UrhG ist, wenn der Karten-
ausschnitt in ein selbständiges wis-
senschaftliches Werk aufgenommen
wird. Für ein zulässiges Zitat fehle es
bereits an der formalen Vorausset-
zung der Quellenangabe. Die Ein -

fügung eines Kartenausschnitts in ein
Gutachten diene materiell keinem Zi-
tatzweck, wenn der Kartenausschnitt
lediglich eine gutachterliche Be-
schreibung vervollständigt und illus -
triert und dem Gutachtenverfasser nur
dazu dient, sich die Erstellung einer
eigenschöpferischen kartographi-
schen Darstellung zu ersparen. Die
Zitierfreiheit gestatte es nicht, das an-
dere Werk um seiner selbst willen  
zur Kenntnis der Allgemeinheit zu
bringen. Das Gericht fordert, die be-
klagte Stadt habe vor der Internet-
Veröffentlichung des Gutachtens der
beauftragten Fachfirma sich über ihre
urheberrechtlichen Befugnisse ein -
schließlich der in dem Gutachten ent-
haltenen Bilder und sonstigen Ab -
bildungen vergewissern müssen, na -
ment lich über eventuell bestehende
Rechteketten. Dies habe die beklagte
Stadt schuldhaft unterlassen. Anlass
für die Zulassung der Revision hat
das OLG (leider) nicht gesehen.20)

Die Entscheidung des OLG Hamm
überzeugt den Verfasser nicht. Sie
führt im Ergebnis dazu, dass kommu-
nale Gebietskörperschaften vor der
Veröffentlichung von bei Dritten in
Auftrag gegebenen Gutachten auf der
Homepage etwa im Rahmen eines
Einzelhandelskonzeptes sich detail-
liert selbst vergewissern müssen, dass
die Autoren solcher Gutachten Kar-
tenausschnitte ordnungsgemäß zitie-
ren und zuvor entsprechende Lizen-
zen bei den Kartenherstellern erwor-
ben haben. Dies ist in der Praxis
kaum leistbar und zumutbar. Zwar
kommen im Innenverhältnis im Falle
einer Haftung der kommunalen Ge-
bietskörperschaft Regressansprüche
gegen die Auftragnehmer solcher
Gutachten infrage. Diese können ihre
Grundlage aber nur in einer zuvor ge-
troffenen vertraglichen Vereinbarung
finden. Folglich kann aus haftungs-
rechtlicher Sicht nur dringend emp-
fohlen werden, dass im Rahmen eines
Vertrages zwischen den Beteiligten
der Dritte eine urheberrechtliche
Konformität seines Werkes zusagt
und den Auftraggeber im Übrigen
von Ansprüchen Dritter wegen etwai-
ger Urheberrechtsverletzungen frei-
stellt. Selbst bei einer solchen ver-
traglichen Vereinbarung trägt der
Auftraggeber letztlich aber das Insol-
venzrisiko des Auftragnehmers.

Das Urteil des OLG Hamm ist die
ers te obergerichtliche Entscheidung
zu der in Rede stehenden speziellen
Rechtsfrage. Die Entscheidung liegt
auf einer Linie mit einem von Kläger-
seite in das Verfahren eingeführten
unveröffentlichten Urteil des LG

Stuttgart, wo das Gericht in seiner
Klage stattgebenden Entscheidung
ebenso argumentiert hatte.21) Die
Thematik ist von erheblicher prakti-
scher Bedeutung, da zunehmend ver-
schiedene (anwaltlich vertretene)
Kartenhersteller offenbar im Wege
systematischer Suche vermehrt auf
solche „versteckten“ Kartenaus -
schnit te stoßen und konsequent gegen
diejenigen, die solche Kartenaus-
schnitte im Rahmen größerer Werke
öffentlich wiedergeben, Unterlas-
sungs-, Beseitigungs-, Auskunfts-
und Schadensersatzansprüche geltend
machen.

Das Zitatrecht gemäß § 51 UrhG
steht auch im Mittelpunkt einer Ent-
scheidung des OLG Frankfurt/
Main vom 18.04.2018. Dort ging es
darum, ob umfangreiche Zitate aus
der Rede eines Autors, eingebettet in
einen Artikel über diese Rede, noch
vom Zitatrecht gedeckt sind. Das
OLG Frankfurt/Main hat dies bejaht
und die Klage des Autors abgewie-
sen. Das OLG Frankfurt/Main betont,
dass auch umfangreiche Zitate aus ei-
ner Rede innerhalb einer sich mit die-
ser auseinandersetzenden Berichter-
stattung zulässig sind. Dem Zitatrecht
unterfielen auch in öffentlicher Rede
gehaltene Sprachwerke, unabhängig
davon, ob die Rede vor der Zitierung
schriftlich erschienen ist. Das OLG
Frankfurt/Main hat den zulässigen
 Zitatzweck insbesondere daraus her-
geleitet, dass umfangreiche Zitate
vorliegend dazu dienten, die geistige
Auseinandersetzung mit fremden
Werken zu erleichtern. Die umfang-
reichen Zitate seien nicht nur zur
Illus tration verwendet worden, son-
dern als Erörterungsgrundlage für
selbständige Ausführungen des Zitie-
renden.22) Insoweit unterscheidet der
zugrunde liegende Sachverhalt sich
also grundlegend von dem der Ent-
scheidung des OLG Hamm zugrunde
liegenden.

Veröffentlichung im Rahmen amt -
licher Werke gemäß § 5 Abs. 1 UrhG

Einem noch nicht rechtskräftigen Ur-
teil des OLG Zweibrücken vom
28.02.2019 lag folgender Sachverhalt
zugrunde: Die beklagte rheinland-
pfälzische Verbandsgemeinde veröf-
fentlichte auf ihrer Homepage ein von
einem privaten Planungsbüro erstell-
tes Exposé zur Darlegung einer bau-
rechtlich „atypischen Fallgestaltung“
im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO
im Rahmen des bauplanungsrecht -
lichen Verfahrens zur Umgestaltung
eines Supermarktes. Hiermit wollte
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die Beklagte der sie treffenden Pflicht
gem. § 4 a Abs. 4 BauGB genügen,
die entsprechenden Unterlagen „in
das Internet einzustellen“. Das Ex-
posé enthielt eine Karte, an der die
Klägerin die ausschließlichen Nut-
zungsrechte hält. Um ein Nutzungs-
recht an dem streitgegenständlichen
Kartenmaterial hatte die Beklagte bei
der Klägerin weder nachgesucht noch
ein solches erhalten. Der klagende
Kartenhersteller macht gegen die Ver-
bandsgemeinde im Wege der Ab -
mahnung und nachfolgender Klage
einen strafbewehrten Unterlassungs-
anspruch wegen Verletzung ihres Ur-
heberrechtes geltend. Das LG Fran-
kenthal (Pfalz) hat durch Urteil vom
06.03.2018 die Klage des Kartenher-
stellers abgewiesen. Es hat die Nut-
zung der Karte im konkreten Fall als
Bekanntmachung mit rechtlicher Wir-
kung im Sinne des § 5 Abs. 1 UrhG
angesehen und dem Allgemein -
interesse an der Publizität amtlicher
Äußerungen den Vorrang vor dem
Urheberrecht eingeräumt.23) Auf die
Berufung der Klägerin hat das Pfälzi-
sche OLG Zweibrücken durch Urteil
vom 28.02.2019 die erstinstanzliche
Entscheidung aufgehoben und der
Klage stattgegeben. Anders als das
Landgericht hat das OLG die An -
nahme eines „amtlichen Werks“ im
Sinne von § 5 UrhG abgelehnt, weil
es sich hierbei um eine Ausnahme-
vorschrift handele, die eng auszule-
gen sei. Die Vorschrift rechtfertige es
nicht, Werke, die ursprünglich nicht
zu amt lichen Zwecken erstellt wur-
den und demzufolge Urheberrechts-
schutz genossen haben, zu amtlichen
Äußerungen „umzuwidmen“. Ein be-
sonderes Publizitätsinteresse an dem
streitgegenständlichen Kartenmateri-
al hat das OLG abgelehnt. Der Senat
hat die Revision zum BGH zugelas-
sen, weil es bei der Anwendung von 
§ 5 Abs. 1 UrhG um die Austarierung
der Reichweite der Schutzsphäre des
Urhebers auf der einen und des Allge-
meininteresses an der Publizität von
„amtlichen Werken“ auf der anderen
Seite geht. Dabei habe die Frage, ob
die Urheberrechtsfreiheit nach § 5
Abs. 1 UrhG für ein sogenanntes amt-
liches Werk auch dann eintritt, wenn
der private Rechtehalter der Verwen-
dung seines Werkes hierfür nicht zu-
gestimmt hat, grundsätzliche Bedeu-
tung und könne sich auch künftig in
einer unbestimmten Vielzahl von Fäl-
len erneut stellen und sei vom BGH
bislang noch nicht entschieden.24)

Derzeit ist die Revision beim BGH
anhängig25), deren Ausgang mit Span -
nung abzuwarten bleibt.

„Panoramafreiheit“26) gemäß 
§ 59 UrhG (Werke an öffentlichen
Plätzen)

In dem Urteil des BGH vom 27.04.
2017 „AIDA Kussmund“ blieb die
Klage einer Kreuzfahrtveranstalterin
wie bereits in den Vorinstanzen auch
beim BGH erfolglos. Die Kreuzfahrt-
veranstalterin hatte ihre Kreuzfahrt-
schiffe mit dem sogenannten „Aida
Kussmund“ dekoriert. Für dieses von
einem bildenden Künstler geschaffe-
ne Motiv hatte dieser der Klägerin
das ausschließliche Nutzungsrecht
eingeräumt. Der beklagte Reiseveran-
stalter hatte auf seiner Internetseite
ein Foto der Seitenansicht eines
Schiffes der Klägerin mit dem streit-
gegenständlichen Motiv eingestellt.
Die Klägerin forderte Unterlassung
der öffentlichen Zugänglichmachung
des Werkes durch die Beklagte, ferner
Auskunftserteilung und Schadener-
satz. Der BGH hat die öffentliche Zu-
gänglichmachung des Werkes durch
den Beklagten als von der Schranken-
regelung des § 59 Abs. 1 S. 1 UrhG
gedeckt angesehen. Der BGH hat dies
maßgeblich damit begründet, dass ein
Werk sich „an“ öffentlichen Wegen,
Straßen oder Plätzen befindet, wenn
es von öffentlichen Wegen, Straßen
oder Plätzen aus wahrgenommen
werden kann, unabhängig davon, ob
das Werk selbst für die Öffentlichkeit
zugänglich ist. Es genüge, dass der
Ort für jedermann frei zugänglich sei,
unabhängig davon, ob in öffentlichem
oder privatem Eigentum stehend. Die
Aufzählung in § 59 Abs. 1 S. 1 UrhG
sei nur beispielhaft und nicht ab -
schließend. Die Bestimmung erfasse
alle Orte, die sich unter freiem Him-
mel befinden. Ein Werk befinde sich
auch dann „an öffentlichen Wegen,
Straßen oder Plätzen“, wenn es den
Ort wechsle und es sich bei den ver-
schiedenen Orten, an oder auf denen
sich das Werk befinde, um öffentliche
Orte handle. Es sei dort auch „blei-
bend“, wenn es sich nicht nur vor -
übergehend dort befinde, also für
 längere, meist unbestimmte Zeit an
öffentlichen Orten bleibe.27) Die Ent-
scheidung des BGH stärkt in be-
grüßenswerter Weise die sogenannte
„Panoramafreiheit“.

INTERNETLINKS28)

Spezielle Rechtsprobleme können
sich ergeben, wenn auf einer kommu-
nalen Homepage ein sogenannter
„Hyperlink“ auf die Seite eines Drit-
ten gesetzt wird. Hier hat der BGH

zunächst in seiner Grundsatzent-
scheidung „Paperboy“ entschieden,
dass durch das Setzen eines Hyper-
links auf eine vom Berechtigten öf-
fentlich zugänglich gemachte Web-
seite mit einem urheberrechtlich ge-
schützten Werk in das Recht der öf-
fentlichen Zugänglichmachung nicht
eingegriffen wird. Gleiches gelte für
das Setzen von Hyperlinks auf Artikel
als Bestandteile einer öffentlich zu-
gänglich gemachten Datenbank im
Internet.29) Später hat der BGH diese
Entscheidung fortentwickelt in dem
sogenannten „Session-ID“-Urteil.
Danach greift das Setzen eines Hy-
perlinks dann in das Recht der öffent-
lichen Zugänglichmachung des Wer-
kes aus § 19 a UrhG ein, wenn der
Berechtigte sich einer technischen
Schutzmaßnahme bedient, um den öf-
fentlichen Zugang zu einem ge-
schützten Werk nur auf dem Weg der
Startseite seiner Webseite zu eröffnen
und durch das Setzen des Hyperlinks
diese Schutzmaßnahme umgangen
wird. Bei der technischen Schutz-
maßnahme muss es sich nicht um
eine wirksame technische Schutz-
maßnahme im Sinne des § 95 a UrhG
handeln. Es reicht aus, dass die
Schutzmaßnahme den Willen des Be-
rechtigten erkennbar macht, den öf-
fentlichen Zugang zu dem geschütz-
ten Werk nur auf dem vorgesehenen
Weg zu ermöglichen.30) Fraglich ist,
ob Vorgenanntes auch für sogenann-
tes „Framing“ gilt, bei welchem statt
der unmittelbaren Weiterleitung auf
eine fremde Homepage sich ein neues
Fenster öffnet, welches den Eindruck
erweckt, man befinde sich noch auf
der ursprünglich aufgerufenen Home-
page. Gegenstand dieser Frage ist ein
Vorabentscheidungsersuchen des
BGH an den EuGH „Deutsche Di-
gitale Bibliothek“ vom 25.04.2019
mit folgender Fragestellung: „Stellt
die Einbettung eines mit Einwilli-
gung des Rechtsinhabers auf einer
frei zugänglichen Internetseite ver-
fügbaren Werks in die Internetseite
eines Dritten im Wege des Framing
eine öffentliche Wiedergabe des Wer-
kes im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der
Richtlinie 2001/29/EG dar, wenn sie
unter Umgehung von Schutzmaßnah-
men gegen Framing erfolgt, die der
Rechtsinhaber getroffen oder ver -
anlasst hat?“.31) Das Kammergericht
Berlin als Vorinstanz hatte in seinem
Urteil vom 18.06.2018 „Framing-
schutz“ diese Frage verneint.32)

Mit der Entscheidung „Die Rea-
lität“ vom 16.05.2013 hatte der BGH
bereits ein Vorabentscheidungser -
suchen an den EuGH gerichtet mit
folgender Fragestellung: „Stellt die
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Einbettung eines auf einer fremden
Internetseite öffentlich zugänglich
gemachten fremden Werkes in eine
eigene Internetseite unter Umständen,
wie sie im Ausgangsverfahren vorlie-
gen, eine öffentliche Wiedergabe im
Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie
2001/29/EG dar, auch wenn das frem-
de Werk damit nicht für ein neues Pu-
blikum wiedergegeben wird und die
Wiedergabe nicht nach einem spezi -
fischen technischen Verfahren er-
folgt, das sich von demjenigen der
 ursprünglichen Wiedergabe unter-
scheidet?“33) Der BGH wollte die
Vorlagefrage (weiterhin) bejahen.34)

Der EuGH hat die Vorlagefrage zwi-
schenzeitlich durch Urteil vom 21.10.
2014 verneint.35) In der Entschei-
dung „Die Realität II“ vom 09.07.
2015 hat der BGH folgerichtig eine
öffentliche Wiedergabe jedenfalls
dann verneint, wenn die ursprüng -
liche Wiedergabe, auf welche sich 
das „Framing“ bezieht, rechtmäßig
erfolgt ist und den Rechtsstreit zur
weiteren Sachaufklärung an das OLG
zurückverwiesen.36)

In einem Urteil vom 08.09.2016 hat
der EuGH mittlerweile entschieden,
dass zwar das Setzen eines Hyper-
links auf eine Webseite zu urheber-
rechtlich geschützten Werken, die
ohne Erlaubnis des Urhebers auf ei-
ner anderen Webseite veröffentlicht
wurden, keine „öffentliche Wieder -
gabe“ darstellt, dies aber nur unter
der Voraussetzung, dass dies ohne
Gewinnerzielungsabsicht und ohne
Kenntnis der Rechtswidrigkeit der
Veröffentlichung der Werke ge-
schieht. Werden diese Hyperlinks da-
gegen mit Gewinnerzielungsabsicht
bereitgestellt, sei die Kenntnis der
Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung
auf der anderen Webseite zu vermu-
ten.37) Als erstes deutsches Gericht
hat zwischenzeitlich das LG Ham-
burg in einem einstweiligen Verfü-
gungsverfahren mit Beschluss vom
18.11.2016 entschieden, dass die Be-
treiber kommerzieller Webseiten für
Links auf Webseiten mit urheber-
rechtsverletzenden Inhalten haften.
Sie müssten sich durch Nachfor-
schungen vergewissern, ob der ver-
linkte Inhalt rechtmäßig zugänglich
gemacht worden sei.38)

In dem „Córdoba-Beschluss“ vom
23.02.2017 hat zwischenzeitlich der
BGH dem EuGH zur Vorabent-
scheidung folgende Frage vorgelegt:
„Stellt die Einfügung eines auf einer
fremden Internetseite mit Erlaubnis
des Urheberrechtsinhabers für alle In-
ternetnutzer frei zugänglichen Werkes
in eine eigene öffentlich zugäng-

liche Internetseite ein öffentliches
Zu gänglichmachen im Sinne des Art.
3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG
dar, wenn das Werk zunächst auf
 einen Server kopiert und von dort auf
die eigene Internetseite hochgeladen
wird?“.39) Der EuGH hat diese Frage
mittlerweile durch Urteil vom 07.08.
2018 bejaht.40) Daraufhin ist es in
dem Urteil des BGH „Córdoba II“
vom 10.01.2019 letztlich bei der
zweitinstanzlichen Verurteilung des
beklagten Landes NRW im Hinblick
auf den geltend gemachten Unterlas-
sungsanspruch geblieben.41)

URHEBERRECHT UND 
SCHULHOMEPAGE

Eine bis in die jüngste Zeit ungeklärte
Rechtsfrage von erheblicher prakti-
scher Bedeutung war die Frage, wer
im Falle von Urheberrechtsverlet-
zungen auf einer Schulhomepage
der richtige Anspruchsgegner ist. Zu-
mindest in Nordrhein-Westfalen wur-
de und wird zumindest bis in die
jüngste Vergangenheit noch von den
Bezirksregierungen die Rechtsauffas-
sung vertreten, richtiger Anspruchs-
gegner sei der Schulträger, also in al-
ler Regel die Kommune oder der
Kreis.42) Der Verfasser ist demgegen -
über stets davon ausgegangen, dass
der Schulträger für den Sachaufwand
zuständig ist, also beispielsweise für
die Anschaffung von Computern für
Unterrichtszwecke. Der Schulträger
hat aber in der Regel keinerlei Ein-
fluss auf die Nutzung der schuleige-
nen Computer, so dass richtiger An-
spruchsgegner bei Urheberrechtsver-
letzungen auf einer Schulhomepage
nur der Dienstherr des Lehrpersonals
sein kann, bei einer öffentlichen
Schule also das jeweilige Land. Diese
Rechtsauffassung hinsichtlich der
ausschließlichen Passivlegitimation
der Anstellungskörperschaft bei Ur-
heberrechtsverletzungen auf einer
Schulhomepage wird bestätigt durch
drei rechtskräftige Urteile des LG
Magdeburg, des OLG Celle und des
OLG Frankfurt/Main am Main.43)

Sie ist ebenfalls bestätigt worden
durch insoweit rechtskräftiges Urteil
des LG Hamburg vom 22.01.2013.
Nach Auffassung des LG Hamburg
ist für die öffentliche Zugänglich -
machung der auf einer Internetseite
eingestellten Inhalte regelmäßig der
Betreiber der Internetseite verant-
wortlich, da dieser Zugriff auf diese
hat und bestimmen kann, welche In-
halte darauf eingestellt werden. Dies

ist regelmäßig beim Schulträger nicht
der Fall. Dies folge in NRW insbeson-
dere auch nicht aus §§ 78, 79 Schul-
gesetz NRW. Das LG Hamburg hat in
seiner Entscheidung aber angedeutet,
ohne dass es in diesem Rechtsstreit
hierauf angekommen wäre, dass  et -
was anderes möglicherweise gelten
könne, wenn der Schulträger als
 Verantwortlicher im Impressum der
Schul  homepage genannt wird.44)

Nach Auffassung des Verfassers kann
dies kein taugliches Abgrenzungs -
kriterium sein, solange es an jegli-
chem Einfluss des Schulträgers auf
die Inhalte der Schulhomepage fehlt.
Gleichwohl kann im Rahmen äu -
ßerster Schadenvorsorge den Schul -
trägern nur dringend empfohlen wer-
den, keine inhaltliche Verantwortung
für eine Schulhomepage über die
 Namensnennung im Impressum zu
übernehmen, soweit dies nicht mit
tatsächlicher Einflussnahme auf die
Inhalte der Schulhomepage verbun-
den ist. Das vorgenannte Urteil des
LG Hamburg ist durch Berufungs -
urteil des OLG Hamburg auf die Be-
rufung des beklagten Landes in der
Sache selbst teilweise abgeändert
worden, ohne allerdings die Passiv -
legitimation des Landes infrage zu
stellen.45) Diese Entscheidung und
damit die Passivlegitimation des Lan-
des als Dienstherr der Lehrer hat zwi-
schenzeitlich der BGH mit Urteil
vom 10.01.2019 „Córdoba II“ be-
stätigt.46) Von besonderem Interesse
an dieser Entscheidung ist darüber
hinaus, dass das beklagte Land urhe-
berrechtlich nur als Störer auf Unter-
lassung haftet, nicht aber auf Scha-
denersatz. Eine vom BGH geprüfte
und verneinte Amtshaftung auf Scha-
denersatz scheitert letztlich gemäß 
§ 839 Abs. 1 S. 2 BGB an der ander-
weitigen Ersatzmöglichkeit in Person
der Schülerin, die das streitgegen-
ständliche Foto auf die Schulhome -
page eingestellt hatte.

EINRICHTUNG ÖFFENT -
LICHER WLAN-NETZE DURCH
KOMMUNEN

Mit zuvor noch vollkommen unge-
klärten Rechtsfragen sind die Kom-
munen aufgrund der Forderung
nach einem mobilen Internet über
WLAN für jedermann in deut-
schen Städten konfrontiert worden,
wie es die Regierungsfraktionen im
seinerzeitigen Koalitionsvertrag47) als
Ziel für die Legislaturperiode 2013 –
2017 vorgegeben hatten. Als eines der
zu lösenden Probleme nannte der
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 Koalitionsvertrag auf Seite 35 die
Haftung der WLAN-Betreiber.48)

Inwieweit der Inhaber eines öffent -
lichen WLAN-Anschlusses für Ur -
heberrechtsverletzungen durch die
Nutzer verantwortlich ist, war seiner-
zeit höchstrichterlich ungeklärt, und
es gab auch kaum instanzgerichtliche
Rechtsprechung zu den verschiede-
nen denkbaren Konstellationen. Zen-
trale Frage ist, welche Handlungs-
und Prüfpflichten solchen Internet -
anschlussinhabern zumutbar sind.49)

Sollten diese überspannt werden mit
der Folge erheblicher Haftungsrisiken
für die Kommunen oder alternativ un-
zumutbarer Sicherungsmaßnahmen,
würde die Forderung der Koalitions-
partner wohl nur ein frommer Wunsch
bleiben. Die Rechtslage war jeden-
falls bis vor kurzem unklar, insbeson-
dere auch für die sogenannte „Frei-
funklösung“.50) So hat der Referenten -
entwurf des BMWi (Bundes minis te -
rium für Wirtschaft und Energie) vom
17.02.2015 zum 2. TMGÄndG (Ge-
setz zur Änderung des Telemedienge-
setzes) zumutbare Maßnahmen zur
Verhinderung einer Rechtsverletzung
durch Dritte durch Verschlüsselungs-
systeme gegen unberechtigten Zugriff
durch außenstehende Dritte und eine
Einwilligungserklärung der Nutzer
gefordert, keine Rechtsverletzungen
zu begehen. Zu diesem Referenten-
entwurf gab es meines Erachtens zu
Recht kritische Stimmen, da der Sinn
öffentlich zugänglicher Hotspots ge-
rade im einfachen Netzzugang für
außenstehende Dritte liegt und die ge-
forderte Vorschaltseite letztlich nur
als „Feigenblatt“ dient.51) Der AKHA
(Allgemeiner Kommunaler Haft-
pflichtschaden-Ausgleich) hat im
Frühjahr 2015 seine Mitglieder, also
die meisten der deutschen Kommu-
nalversicherer, in einem Rundschrei-
ben für die Prob lematik sensibi -
lisiert.52) Die GVV-Kommunalversi-
cherung hat ihre Mitglieder in einem
Kurzbeitrag in den GVV-Mitteilun-
gen im Dezember 2015 auf die Prob -
lematik hingewiesen und empfohlen,
mit der Einrichtung eines öffentlichen
WLAN noch bis zum Inkrafttreten
des Gesetzes abzuwarten.53)

Zwischenzeitlich war der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung (2. TM-
GÄndG)54) am 02.06.2016 ver ab -
schie det worden und am 27.07.2016
in Kraft getreten. Dort war der ur-
sprünglich neu vorgesehene § 8 Abs.
4 TMG ersatzlos gestrichen worden,
aber ohne einen ausdrücklichen Aus-
schluss von Unterlassungsansprü -
chen. Hier stellte sich die Frage, ob
hierin tatsächlich eine Verbesserung
der Rechtslage lag. Es war strittig, ob

diese neue gesetzliche Re gelung
letztlich einen wirksamen Schutz des
WLAN-Betreibers vor Unterlas-
sungsansprüchen gewährleis tete. Da-
gegen sprach die grundsätzlich mög-
liche Störerhaftung des Access-Provi-
ders nach der Rechtsprechung des
BGH.55) Diese war durch die seiner-
zeit erfolgte Gesetzesänderung nicht
ausgeräumt worden. Dafür sprach al-
lerdings die Gesetzesbegründung,
wobei der „Wille des histo rischen Ge-
setzgebers“ bei der Aus legung von
Gesetzen nur eine von mehreren Aus-
legungsmethoden ist. Als Reaktion
auf die EuGH-Entscheidung vom
15.09.201656) hat die Bundesregie-
rung zwischenzeitlich selbst Nach-
besserungsbedarf gesehen und am
05.04.2017 den Entwurf eines „Drit-
ten Gesetzes zur Änderung des Tele-
mediengesetzes“ beschlossen mit dem
Ziel, die Störerhaftung von WLAN-
Betreibern rechtssicher abzuschaffen.
Dieses Gesetz ist am 29.06. 2017 ver-
abschiedet worden und am 13.10.
2017 in Kraft getreten. Dieses hat
Rechtssicherheit geschaffen, späte-
stens seit der Entscheidung des
BGH vom 26.07.2018 „Dead Is-
land“. In diesem Urteil hat der BGH
einen Unterlassungsanspruch des Ur-
heberrechtsinhabers seit dem 13.10.
2017 verneint. Dieser habe aber unter
Umständen einen Sperranspruch
gemäß § 7 Abs. 4 TMG n.F.57) Der
AKHA hatte in einem Rundschreiben
an seine Mitglieder vom 22.02.2017
vorher ebenso wie der Verfasser ein
noch bestehendes, letztlich aber rela-
tiv geringes Restrisiko für die Kom-
munen, als Betreiber eines offenen
WLAN wegen Unterlassungsansprü -
chen in Anspruch genommen zu wer-
den, gesehen.58)

Exemplarisch für das gesamte Dilem-
ma des offenen WLAN ist der Fall
Mc Fadden ./. Sony Music. Auf Vor -
lage des Landgerichts München I59)

war ein Verfahren vor dem EuGH an-
hängig, wo es um die Verantwortlich-
keit eines Gewerbetreibenden für Ur-
heberrechtsverletzungen durch Nut-
zer seines öffentlichen WLAN geht,
der dieses seinen Kunden kostenlos
zur Verfügung gestellt hat. In dem
 gegen diesen Gewerbetreibenden ge-
richteten Rechtsstreit der Firma Sony
wegen des rechtswidrigen Downloads
eines musikalischen Werkes durch ei-
nen Nutzer dieses WLAN hat das
Landgericht München I eine Haftung
des WLAN-Betreibers in Erwägung
gezogen, aber Zweifel gehabt, ob die
Richtlinie 2000/31/EG über den elek-
tronischen Geschäftsverkehr einer
solchen mittelbaren Haftung entge-
gensteht. Der EuGH-Generalanwalt

hat in seinen Schlussanträgen vom
16.03.2016 – C-484/14 – eine solche
Haftung verneint. Nach seiner Auf-
fassung gilt die Haftungsbeschrän-
kung auch für Personen wie den Klä-
ger. Eine Verpflichtung zur Sicherung
des WLAN-Netzes sei mit Europa-
recht unvereinbar. Unzulässig sei ins-
besondere eine Anordnung, der der
Adressat nur dadurch nachkommen
könne, dass er den Internetanschluss
stilllegt, mit einem Passwortschutz
versieht oder sämtliche über diesen
Anschluss laufende Kommunikation
daraufhin untersucht, ob das fragliche
urheberrechtlich geschützte Werk er-
neut rechtswidrig übermittelt wird. In
seinem Urteil vom 15.09.2016 ist der
EuGH dem Antrag seines Generalan-
waltes nicht uneingeschränkt gefolgt,
der jegliche Verpflichtung zur Siche-
rung von WLAN-Netzen mit Europa-
recht für unvereinbar hielt. Vielmehr
hat der EuGH in der vorgenannten
Entscheidung klargestellt, dass die
Mitgliedstaaten die Sicherung des
Anschlusses durch Passwort dem An-
bieter aufgeben können. Auch die
Anonymität der Nutzer könne preis-
zugeben sein.60) Dies hat der bundes-
deutsche Gesetzgeber ausdrücklich
nicht getan. Genau diese Forderungen
hat das LG München, bestätigt vom
OLG München zwischenzeitlich für
den Zeitraum bis zum 12.10.2017 auf -
gestellt.61) Die vorgenannten Ent -
schei dungen der Instanzgerichte sind
zwischenzeitlich rechtskräftig be-
stätigt worden durch Urteil des BGH
vom 07.03.2019 „Bring mich nach
Hause“.62) Rechtssicherheit besteht
demgemäß erst seit dem 13.10.2017.

GEMA-GEBÜHREN

Gelegentlich tauchen in der Praxis
des Kommunalversicherers auch
Scha denfälle auf, wo es um GEMA-
Gebühren und hiermit verbundene
Verletzerzuschläge wegen Nichtan-
meldung von öffentlichen Musikwie-
dergaben urheberrechtlich geschütz-
ter Musikstücke geht. In diesem Zu-
sammenhang gibt es zwei inhaltlich
gleichlautende interessante Entschei-
dungen des Schleswig-Holsteini-
schen OLG Kiel vom 07.12.2015.
Gegenstand der Entscheidungen wa-
ren von der GEMA gegen eine Stadt
geltend gemachte Zahlungsansprüche
wegen sämtlicher Veranstaltungen
mit öffentlicher Musikwiedergabe
während der „Kieler Woche“. Das
OLG hat wie bereits die Vorinstanz
die Klagen mit der zutreffenden Be-
gründung abgewiesen, dass eine Stadt
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im Zusammenhang mit einem Volks-
fest nicht Veranstalterin oder Mitver-
anstalterin im urheberrechtlichen Sin-
ne ist und deshalb der GEMA nicht
zur Gebührenzahlung verpflichtet,
wenn sie lediglich den Veranstal-
tungsraum zur Verfügung stellt, aber
keinen maßgeblichen Einfluss auf die
einzelnen öffentlichen Darbietungen
mit Livemusik und Tonträgerwieder-
gabe hat. Ebenso hat das OLG einen
pauschalen Schadensersatzanspruch
der GEMA gegen die Stadt wegen der
Verletzung von Urheberrechten im
Stadtgebiet abgelehnt.63)

KURZÜBERBLICK ÜBER 
WEITERE THEMENKREISE

Abschließend soll in aller Kürze noch
auf einige weitere interessante Ent-
scheidungen hingewiesen werden.
Von haftungsrechtlicher Relevanz ist
gelegentlich die Abgrenzung der er-
laubten freien Benutzung gemäß § 24
Abs. 1 UrhG von der unerlaubten
 unfreien Bearbeitung. Mit dieser Ab-
grenzung befasst sich instruktiv der
BGH im Urteil vom 28.07.2016 „auf
fett getrimmt“.64) Um urheberrecht -
liche Fragen bei der Veröffentlichung
von Fotografien gemeinfreier Kunst-
werke geht es im Urteil des BGH
vom 20.12.2018 „Museumsfotos“.65)

Um das haftungsrechtlich gelegent-
lich auftretende Problem des Entstel-
lungsverbotes nach § 14 UrhG geht es
im Urteil des BGH vom 21.02.2019
„PHaradiese“. Dort geht es um den
im Ergebnis vom BGH unter Abwä-
gung der Einzelfallumstände abge-
lehnten Schadenersatzanspruch einer
Künstlerin gegen die Vernichtung ei-
nes Werkoriginals durch Entfernung
einer mit dem Gebäude unlösbar ver-
bundenen Lichtinstallation in einem
städtischen Kunstmuseum.66) Ge-
richtszuständigkeiten im Zusammen-
hang mit der Auslegung des Begriffs
der Urheberrechtsstreitsache im Sin-
ne von § 104 Abs. 1 UrhG und lan-
desgesetzlicher Konzentration nach 
§ 105 UrhG stehen im Mittelpunkt
von zwei Beschlüssen des BGH vom
07.06.2018 und 06.06.2019 sowie ei-
nem Beschluss des OLG Braun-
schweig vom 21.08.2019.67) In dem
Urteil vom 15.01.2015 „Motorrad -
teile“ setzt sich der BGH eingehend
mit Verjährungsfragen beim unbefug-
ten öffentlichen Zugänglichmachen
von Fotos im Internet auseinander.68)

FAZIT UND AUSBLICK

Das Urheberrecht ist mehr als je
 zuvor ein höchst dynamisches Rechts -
gebiet, wo morgen schon überholt
sein kann, was heute noch richtig ist.
Es wird geprägt von europarecht -
lichen Vorgaben, fortlaufender Ge-
setzgebungstätigkeit und umfang -
reicher Rechtsprechung. Der Gesetz-
geber und die Justiz stehen vor dem
Spagat, zwischen den berechtigten
Interessen der Urheber und dem Ver-
braucherschutz einen fairen und
 gerechten Ausgleich zu finden, auch
im Hinblick auf ständig neu auf -
tauchende Problemstellungen (z.B.
Drohnen einsatz69), Streaming, Schul-
funksendungen70)), mit denen zu -
mindest zu nächst die Rechtsprechung
konfrontiert wird. Die Zukunft des
Ur heberrechts wird weiterhin span-
nend bleiben.
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3623.
4) BGH, Beschluss vom 12.07.2018 – I ZB
86/17 –.
5) Vgl. in neuerer Zeit zur Streitwertbemes-
sung bei Unterlassungsansprüchen im Urhe-
berrecht BGH, Urteile vom 12.05.2016 – I ZR
43/15 – und – I ZR 44/15 –; BGH, Urteil vom
06.10.2016 – I ZR 97/15 –; BGH, Beschluss
vom 23.01.2017 – I ZR 265/15 –.
6) BFH, Urteil vom 13.02.2019 – XI R 1/17 –,
NJW 2019, 1836.
7) BVerfG, – 1 BvR 1327/19 –.
8) BGH, Urteil vom 26.03.2009 – I ZR 44/06
– „Resellervertrag“; OLG Hamm, Urteil vom
17.11.2015 – I – 4 U 34/15 –, juris.
9 OLG Köln, Urteil vom 11.01.2019 – 6 U
10/16 – „Palast der Republik“.
10) BGH, Urteil vom 13.09.2018 – I ZR 187/
17 – „Sportwagenfoto“.
11) OLG Köln, Urteil vom 31.10.2014 – 6 U
60/14, juris; OLG Köln, Urteil vom 13.04.
2018 – 6 U 131/17 –.
12) LG München, Urteil vom 10.12.2014 – 21
S 2269/14 –, juris.
13) KG, Beschluss vom 07.12.2015 – 24 U
111/15 –, juris; LG Frankfurt/Main, Urteil
vom 16.08.2018 – 2-03 O 32/17, juris; AG
München, Urteil vom 02.08.2018 – 161 C
8440/18 –; AG Köln, Urteil vom 21.02.2019 –
137 C 211/18 –.
14) OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 11.12.
2018 – 11 U 88/17 –, juris.
15) OLG München, Urteil vom 11.04.2019 –
29 U 3773/17 –, juris.
16) BGH, – I ZR 93/19 –.
17) LG Frankfurt/Main, Beschluss vom 03.09.
2018 – 2 – 03 S 10/18 –, juris.
18) AG Düsseldorf, Urteil vom 03.09.2014 –
57 C 5593/14 –, juris; LG München, Urteil
vom 17.12.2014 – 37 O 8778/14 –, juris.

19) LG Bochum, Urteil vom 15.02.2018 – I-8
O 179/17 –, GVV-Mitteilungen 3/2018, II.
20) OLG Hamm, Urteil vom 21.02.2019 – I-4
U 61/18 –, GVV-Mitteilungen 3/2019, III.
21) LG Stuttgart, Urteil vom 18.12.2018 – 17
O 742/18 –.
22) OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 18.04.
2018 – 11 U 107/18 –, juris.
232) LG Frankenthal (Pfalz), Urteil vom
06.03.2018 – 6 O 187, 17 –.
24) Pfälzisches OLG Zweibrücken, Urteil vom
28.02.2019 – 4 U 37/18 –.
25) BGH – I ZR 59/19 –.
26) Vgl. zur „Panoramafreiheit“ auch Gröhn,
Der ordnungsbehördliche Einsatz von Ka me -
ra  drohnen, BauR 2017, 1614, 1618.
27) BGH, Urteil vom 27.04.2017 – I ZR
247/15 – „AIDA Kussmund“.
28) Vgl. hierzu auch Jani/Leenen, Paradig-
menwechsel bei Links und Framings, NJW
2016, 3135.
29) BGH, Urteil vom 17.07.2003 – I ZR
259/00 – „Paperboy“.
30) BGH, Urteil vom 29.04.2010 – I ZR 39/08
– „Session-ID“.
31) BGH, Beschluss vom 25.04.2019 – I ZR
113/18 – „Deutsche Digitale Bibliothek“.
32) KG Berlin, Urteil vom 18.06.2018 – 24 U
146/17 – „Framingschutz“, juris.
33) BGH, EuGH-Vorlage vom 16.05.2013 – I
ZR 46/12 – „Die Realität“, Leitsatz, juris.
34) BGH, Beschluss vom 10.04.2014 – I ZR
46/12 –.
35) EuGH, Urteil vom 21.10.2014 – C –
348/13 –, juris.
36) BGH, Urteil vom 09.07.2015 – I ZR 46/12
– „Die Realität II“.
37) EuGH, Urteil vom 08.09.2016 – C-160/15
–, juris.
38) LG Hamburg, Beschluss vom 18.11.2016
– 310 O 402/16 –, juris.
39) BGH, Beschluss vom 23.02.2017 – I ZR
267/15 – „Córdoba“.
40) EuGH, Urteil vom 07.08.2018 – C –
161/17 –.
41) BGH, Urteil vom 10.01.2019 – I ZR
267/15 – „Córdoba II“.
42) So noch in einem Schreiben der Bezirks -
regierung Detmold an die Stadt Paderborn
vom 17.02.2016 sowie in einem Schreiben der
Bezirksregierung Düsseldorf an die Stadt
Neukirchen-Vluyn vom 27.04.2017.
43) LG Magdeburg, Urteil vom 30.04.2014 –
7 O 1088/13 –, juris; OLG Celle, Urteil vom
09.11.2015 – 13 U 95/15 –; OLG Frankfurt/
Main, Urteil vom 09.05.2017 – 11 U 153/16 –,
BADK-Information 02/2019, 98.
44) LG Hamburg, Urteil vom 22.01.2013 –
310 O 27/12 –, BADK-Information 03/2014,
159.
45) OLG Hamburg, Urteil vom 03.12.2015 – 5
U 38/13 –.
46) BGH, Urteil vom 10.01.2019 – I ZR
267/15 – „Córdoba II“.
47) „Deutschlands Zukunft gestalten“, Koali -
tionsvertag zwischen CDU, CSU und SPD, 18.
Legislaturperiode, vom 14.12.2013.
48) Vgl. hierzu ausführlich DAV-Stellungnah-
me zu Fragen des offenen WLAN und Haftung
der Anbieter vom 13.03.2014. 
49) So zutreffend Czychowski/Nordemann,
Grenzenloses Internet – entgrenzte Haftung?
Leitlinien für ein Haftungsmodell der Vermitt-
ler, GRUR 2013, 986, 993. 
50) Zum Freifunk vgl. auch AG Berlin-Char-
lottenburg, Beschluss vom 17.12.2014 – 217 C
121/14 –.

(Fortsetzung auf Seite 184)
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verkehr zu berücksichtigenden Siche-
rungserwartungen von Fußgängern dar -
gelegt. Diese von ihm unter Nr. 2 a 
des Urteils wiedergegebenen Sicherungs -
erwartungen von Fußgängern gelten aller-
dings grundsätzlich nur für Unebenheiten
auf den eigentlichen Laufflächen von
Gehwegen mit einheitlicher und durch -
gehender für den Fußgängerverkehr be-
stimmter Pflasterung (OLG Hamm, Urt. v.
15.12.1999 – 11 U 101/99, BeckRS 2010,
2297). Wird zur Bewässerung und zum
Schutz eines Baums in einer Fußgänger-
zone eine so genannte Baumscheibe ein-
gelassen, die sich optisch erkennbar von
der Pflasterung abhebt, dient hingegen das
Metallgitter der Baumscheibe erkennbar
nicht als Gehfläche für Fußgänger (vgl.
OLG Hamm, Urt. v. 15.12.1999 – 11 U
101/99, BeckRS 2010, 2297; OLG Mün-
chen, Beschl. v. 12.4.2012 – 1 U 210/12,
BeckRS 2012, 8406). Baumscheiben sind
leicht erkennbar und bilden für den nor-
malen aufmerksamen Verkehr keine Ge-
fahr. Dies gilt besonders, wenn der Baum
bereits gepflanzt ist (OLG Celle, VersR
1989, 157). Es ist regelmäßig nicht erfor-
derlich, metallene Baumscheiben zu be-
treten, auch wenn ein Fußweg nicht so
breit sein sollte, dass zwei sich begegnen-
de Fußgänger nicht aneinander vorbei -
gehen können. Wenn ein Fußgänger auf
eine solche Baumscheibe ausweicht und
wegen des Niveauunterschieds zwischen
der Baumscheibe und der sie umgebenden
Pflasterung zu Fall kommt, handelt er re-
gelmäßig auf eigene Gefahr (LG Karlsru-
he, Urt. v. 12.10.1993 – 7 O 459/93,
BeckRS 2016, 9307; OLG Saarbrücken,
Urt. v. 14.1.2016 – 4 U 49/15).
b) Soweit das LG in Anwendung dieser
Maßstäbe eine Verkehrssicherungspflicht
der Bekl. verneint hat, hat es die Gege-
benheiten des vorliegenden Einzelfalls
nicht hinreichend beachtet. Die Kl. ist ge-
rade nicht wegen eines Niveauunter-
schieds zwischen dem Baumgitter und der
das Gitter umgebenden Pflasterung zu
Fall gekommen, sondern aufgrund eines
mindestens 10 cm messenden Niveau -
unterschieds zwischen dem Metallgitter
und dem unverfüllten Erdloch in dessen
Mitte. Mit einem derartigen Niveauunter-
schied musste die Kl. jedoch nicht (mehr)
rechnen, da die gepflasterte Fläche und
die Gitterfläche nach Wegnahme des
Baums ausweislich der bei den Akten be-
findlichen Lichtbilder den Eindruck er-
wecken, als seien diese als einheitliche
Fläche begehbar. Insoweit war die durch
einen gepflanzten Baum gegebene Warn-
funktion, dass ein Fußgänger um einen
Baum herum nicht mit einer durchweg
 sicheren Verkehrsfläche rechnen kann,
nicht (mehr) vorhanden.
2. Bei der Entstehung des Schadens hat je-
doch ein Verschulden der Kl. mitgewirkt
(§ 254 BGB), welches der Senat mit 50 %
bewertet. Das Baumgitter hebt sich farb-
lich sowie in Material und Struktur deut-
lich von den Pflastersteinen ab, so dass für
den normalen Fußgänger erkennbar ist,
dass sich dort kein üblicher Gehweg
 befindet. Betritt er diesen Bereich, hat er

dabei besondere Sorgfalt walten zu lassen.
Bei Anwendung dieser erforderlichen
Sorgfalt hätte die Kl. nach Überzeugung
des Senats die Grube mit einem Durch-
messer von immerhin mindestens 60 cm
erkennen und dieser ausweichen können,
zumal ihr die örtlichen Gegebenheiten
und die vorherige Bepflanzung grundsätz-
lich bekannt waren.

(Fortsetzung der Anmerkungen zu
dem Beitrag von Braun „Urheber-
recht und Kommunalhaftung“ von
Seite 142).

51) So zutreffend Hullen, jurisPR-ITR 7/2015
Anm. 2; ebenso kritisch und umfassend zum
Ganzen bereits Mantz / Sassenberg, Rechtsfra-
gen beim Betrieb von öffentlichen WLAN-
Hotspots, NJW 2014, 3537.
52) Rundschreiben AKHA Nr. 6/2015 vom
09.03.2015 an die Mitglieder des AKHA zur
Einrichtung von öffentlichen WLAN-Netzen.
53) GVV-Mitteilungen 4/2015, I.
54) BT-Drucksache 18/8645.
55) BGH, Urteil vom 26.11.2015 – I ZR
174/14 –.
56) EuGH, Urteil vom 15.09.2016 – C –
484/14 –, juris, NJW 2016, 3503.
57) BGH, Urteil vom 26.07.2018 – I ZR 64/17
– „Dead Island“; vgl. zur vorgenannten Ent-
scheidung auch ausführlich Schaub, Sperran-
spruch statt Störerhaftung beim Filesharing,
NJW 2018, 3754.
58) Rundschreiben AKHA Nr. 6/2017 vom
22.02.2017 an die Mitglieder des AKHA zur
Einrichtung von öffentlichen WLAN-Netzen.
59) LG München I, EuGH-Vorlage vom 18.09.
2014 – 7 O 14719/12 –, juris.
60) EuGH, Urteil vom 15.09.2016 – C – 484/
14 –, juris.
61) LG München, Urteil vom 20.04.2017 – 7
O 14719/12 –, juris, bestätigt von OLG Mün-
chen, Urteil vom 15.03.2018 – 6 U 1741/17 –,
juris und BGH, Urteil vom 07.03.2019 – I ZR
53/18 – „Bring mich nach Hause“; ebenso ei-
nen Unterlassungsanspruch gegen den Betrei-
ber offenen WLANs ohne Passwortschutz be-
jaht von OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.03.
2017 – I – 20 U 17/16 –, juris, insoweit zwi-
schenzeitlich aufgehoben durch BGH, Urteil
vom 26.07.2018 – I ZR 64/17 – „Dead Island“.
62) BGH, Urteil vom 07.03.2019 – I ZR 53/18
– „Bring mich nach Hause“.
63) Schleswig-Holsteinisches OLG Kiel, Ur-
teile vom 07.12.2015 – 6 U 54/13 – und – 6 U
43/14 –.
64) BGH, Urteil vom 28.07.2016 – I ZR 9/15
– „auf fett getrimmt“.
65) BGH, Urteil vom 20.12.2018 – I ZR
104/17 – „Museumsfotos“.
66) BGH, Urteil vom 21.02. 2019 – I ZR
99/17 – „PHaradise“.
67) BGH, Beschluss vom 07.06.2018 – I ZB
48/17 –; BGH, Beschluss vom 06.06.2019 – I
ZB 30/18 –; OLG Braunschweig, Beschluss
vom 21.08.2019 – 1 W 57/19 –, juris.
68) BGH, Urteil vom 15.01.2015 – I ZR
148/13 – „Motorradteile“ , NJW 2015, 3165.
69) Vgl. hierzu Uschkereit/Zdanowiecki,
Rechtsrahmen für den Betrieb ziviler Drohnen,
NJW 2016, 444, 449; Gröhn, Der ordnungs-
behördliche Einsatz von Kameradrohnen,
BauR 2017, 1614, 1618.
70) Vgl. hierzu Kiersch, Die Filmvorführung
in der Schule – Das Recht der öffentlichen
Wiedergabe im Lichte der jüngeren EuGH-

Rechtsprechung und des UrhWissG, WRP
2018, 1422, juris.
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Das Titelbild 

„Vulkan“ entstand 1998 in einer ein-
zigen Nacht. Es beschreibt die Frei-
setzung innerer Kräfte nach einer
Niederlage, einen initialen Moment,
die Zündung eines emotionalen
Feuer werks, um sich dem Leben wie-
der zu stellen.
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